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Das als Frage formulierte Thema impliziert
aus der Sicht des Verbandes der Elektri-
zitätswirtschaft (VDEW) und des Verban-
des der Netzbetreiber – VDN – beim
VDEW zu Recht die Feststellung, dass
auch schon bisher, also noch vor der
Schaffung einer Regulierungsbehörde,
Wettbewerb auf dem deutschen Strom-
markt herrscht. In der Tat wurde nämlich
durch die Novelle des Energiewirt-
schaftsgesetzes (EnWG) bzw. des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkung
(GWB) von 1998 der deutsche Markt
»quasi über Nacht« zu 100% für alle Kun-
den geöffnet. 

Deutschland hat bei der Liberalisierung
des Strommarktes den in der Richtlinie
vorgesehenen Weg des verhandelten
Netzzugangs gewählt und es den Markt-
teilnehmern und ihren Verbänden über-
lassen, untereinander die Bedingungen
für den Zugang zu den Stromnetzen
auszuhandeln. Mit rund 1 100 Strom-
unternehmen unterscheiden sich die
Marktstrukturen in Deutschland grund-
legend von den Gegebenheiten in den
anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union. Vor diesem Hintergrund ist
die Wahl des verhandelten Netzzugangs
als kontrolliertes Selbstregulierungssys-
tem eine ordnungspolitisch angemes-
sene Lösung. 

Das deutsche System aus Verbändever-
einbarung und Ex-post-Kontrolle durch
die Kartellbehörden war ausschlaggebend
für die schnelle und intensive Entwicklung
des Wettbewerbs auf dem Strommarkt.
Die Marktteilnehmer – Betreiber von
Stromnetzen, Großhändler, Lieferanten
sowie die Stromkunden aus der Indus-
trie – haben in kurzer Zeit mit Verbände-
vereinbarungen funktionstüchtige Wett-
bewerbsregeln geschaffen. Der Gesetz-
geber hat dies anerkannt und die Ver-
bändevereinbarung mit einer Vermu-
tungsregel in der EnWG-Novelle 2003 ver-
ankert und als gute fachliche Praxis an-
erkannt.

Die Strompreise wurden anfangs stark ge-
senkt. Erst in jüngster Zeit, insbesondere
infolge staatlicher Belastungen wie bei-
spielsweise der Ökosteuer und dem Zu-

schlag nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz steigen sie wieder. Etwa ein Drit-
tel aller Haushalte haben den Versorger
oder ihren bisherigen Vertrag gewechselt,
praktisch alle Industriekunden haben von
diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht.

Auch der Monitoring-Bericht des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit
(BMWA) sieht die stromwirtschaftlichen
und wettbewerblichen Auswirkungen der
Verbändevereinbarung Strom grundsätz-
lich positiv und erkennt an, dass dadurch
ein praktikables Netzzugangsmodell auf
dem Strommarkt etabliert wurde. 

Mit den im August dieses Jahres in Kraft
getretenen EG-Beschleunigungsricht-
linien für Strom und Gas ist ein bis zum
1. Juli 2004 in nationales Recht umzu-
setzender Paradigmenwechsel eingelei-
tet worden. Dabei geht es jedoch entge-
gen der bisher meist im Vordergrund des
Interesses stehenden Frage nach der Re-
gulierungsbehörde nicht um administra-
tive Zuständigkeitsfragen. Wichtiger ist,
dass künftig wesentliche Bereiche des
Netzzugangs im Vorhinein durch den
Staat festgelegt werden müssen. Gegen-
stand der staatlichen Regulierung sind
insbesondere 

• die Bedingungen für den Anschluss an
und den Zugang zu den Netzen,

• die Preisfindungsprinzipien und Kalku-
lationsmethoden sowie

• die Erbringung von Ausgleichsleistun-
gen wie Regelenergie, Mehr- oder Min-
derleistung bei Lastprofilen und ggf.
Systemdienstleistungen. 

Bei diesen Ex-ante-Festlegungen handelt
es sich um wirtschaftslenkende Eingriffe
des Staates, mit denen er in die unter-
nehmerische Tätigkeit der Netzbetreiber
und damit in grundrechtlich geschützte
Freiheitsrechte eingreift. Daher ist eine hin-
reichend präzise Ausgestaltung der Netz-
zugangs- und Netznutzungsregeln durch
ein formelles Gesetz und eine konkreti-
sierende Rechtsverordnung schon aus
verfassungsrechtlichen Gründen not-
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wendig. Dadurch kann das rechtsstaatlich gebotene und
dem legitimen Interesse aller Beteiligten entsprechende Maß
an Rechtssicherheit gewährleistet werden. Vor dem Hinter-
grund dieses verfassungsrechtlichen Koordinatensystems
wird zugleich augenfällig, dass die Rolle der Regulierungs-
behörde auf den Bereich der Gesetzesanwendung im kon-
kreten Einzelfall beschränkt bleibt. Maßstabsbildende Be-
deutung für den Netzzugang kommt also insbesondere der
normativen Regulierung zu.

Damit ist die Frage nach der inhaltlichen Ausgestaltung der
Regulierung angesprochen. Hier ist aus der Sicht von VDEW
und VDN mit Nachdruck die Forderung zu erheben, dass
der Vorschriftengeber auf den seit der Marktöffnung ge-
wonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen aufbaut und die
bewährten Standardisierungen der Verbändevereinbarung II
plus (VV II plus) so weit wie möglich in den staatlichen Re-
gulierungsrahmen integriert.

Dabei muss den objektiven energiewirtschaftlichen Gege-
benheiten Rechnung getragen werden: Mit einer ausgewo-
genen Balance innerhalb der energiepolitischen Ziele Si-
cherheit, Preisgünstigkeit und Umweltverträglichkeit der Ver-
sorgung ist ein ausreichender Investitionsanreiz in die Netze
zu gewährleisten. Das bedeutet, dass die Preisfindungs-
prinzipien, die im Kalkulationsleitfaden der VV II plus zugrun-
de gelegt worden sind und deren Sachgerechtigkeit wissen-
schaftlich verifiziert wurde, auch künftig maßstabsbildend blei-
ben müssen. Der heute hohe Standard der Versorgungssi-
cherheit in Deutschland, an den sich die Bevölkerung zu Recht
gewöhnt hat, kann in Zukunft nur aufrecht erhalten bleiben,
wenn genügend Kapital in die Aufrechterhaltung und den Aus-
bau der Netzinfrastruktur gelenkt werden kann. 

Im Hinblick auf die instrumentelle Ausgestaltung ergeben
sich schon mit Rücksicht darauf, dass EG-Richtlinien nur
hinsichtlich des zu erreichenden Ziels, nicht aber in Bezug
auf den einzuschlagenden Weg und die einzusetzenden
Mittel verbindlich sind, erhebliche Gestaltungsspielräume für
den nationalen Vorschriftengeber. 

Auch wenn mehrere Regulierungsvarianten vorstellbar sind,
erscheint ein »duales Regulierungsmodell« als sachgerech-
teste Lösung, wonach auf der normativen Ebene konkrete
Maßstäbe in Bezug auf die Methode der Netzzugangs- und
die Preisregelung festgelegt werden, deren Anwendung im
konkreten Einzelfall der behördlichen Genehmigung unterliegt.
Hierdurch könnte durchaus den für die Vorzugswürdigkeit die-
ser Regulierungsvariante maßgeblichen Kriterien entsprochen
werden, zu denen vor allem eine veränderungsoffene Flexibi-
lität, eine ausreichende Rechtssicherheit, energiewirtschaftli-
che Effizienz und politische Durchsetzbarkeit gehören. 

Inwieweit diese neue Regulierungsform wirklich für noch
mehr Wettbewerb sorgen kann, wird sowohl von der kon-

kreten Ausgestaltung als auch von der Umsetzung durch
die damit betraute Behörde, vermutlich die Regulierungs-
behörde für Post und Telekommunikation (RegTP), abhän-
gen. Angesichts des im Gegensatz zu anderen EU-Mit-
gliedstaaten weit entwickelten Wettbewerbs dürften aber
nicht alle Blütenträume reifen, die viele, insbesondere man-
che Politiker, von der Änderung der Regulierung in Deutsch-
land erhoffen. 
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Dieser Beitrag ist in englischer Sprache im CESifo Internet Forum auf un-
serer Website www.cesifo.de zu finden.


